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Inkraftsetzung des Gesetzes zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubün-

den (Gesundheitsgesetz) 

Totalrevision der Verordnung zum Gesundheitsgesetz 

 

1. Inkraftsetzung des Gesetzes zum Schutz der Gesundheit im Kanton Grau-

bünden 

1.1. Ausgangslage 

Der Grosse Rat hat am 2. September 2016 eine Totalrevision des Gesetzes über das 

Gesundheitswesen des Kantons Graubünden vorgenommen und das neue Gesetz 

zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden erlassen. 

Das dem fakultativen Referendum unterstehende Gesetz zum Schutz der Gesund-

heit im Kanton Graubünden wurde am 14. September 2016 im Amtsblatt des Kan-

tons Graubünden publiziert. Die Referendumsfrist ist am 13. Dezember 2016 unbe-

nutzt abgelaufen. 

Mit Beschluss vom 20. Dezember 2016 (Prot. Nr. 1153) hat die Regierung den Be-

schluss des Grossen Rates vom 2. September 2016 betreffend Erlass des Gesetzes 

zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden als in Rechtskraft erwachsen er-

klärt. 

1.2. Inkraftsetzung 

Gemäss dem Beschluss des Grossen Rates vom 2. September 2016 bestimmt die 

Regierung den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zum Schutz der Gesund-

heit im Kanton Graubünden. 

Die Referendumsfrist gegen das von der Bundesversammlung am 30. September 

2016 beschlossene Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe ist am 19. Januar 

2017 unbenutzt abgelaufen. Abklärungen beim Bundesamt für Gesundheit haben er-
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geben, dass das neue Bundesgesetz voraussichtlich auf den 1. Januar 2019 in Kraft 

treten dürfte. Die im Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe enthaltenen Bestim-

mungen haben Eingang in die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes gefunden. In 

Berücksichtigung der Umstände, dass ein wesentliches Ziel des totalrevidierten Ge-

sundheitsgesetzes der Schutz der Patientinnen und Patienten darstellt und dass sich 

die Bevölkerung des Kantons entsprechend baldmöglichst auf diese einschlägigen 

Bestimmungen berufen kann, ist es angezeigt, das Gesetz möglichst rasch in Kraft 

zu setzen. Entsprechend wird das Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton 

Graubünden vom 2. September 2016 auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. 

2. Totalrevision der Verordnung zum Gesundheitsgesetz 

Die Totalrevision des Gesetzes über das Gesundheitswesen des Kantons Graubün-

den bedingt eine umfassende Überarbeitung der Verordnung zum Gesundheitswe-

sen vom 16. Dezember 2008. 

2.1. Anhörungsverfahren 

In aller Regel wird gemäss Praxis der Regierung für den Erlass einer Verordnung 

keine Vernehmlassung durchgeführt. Da die Bestimmungen der Verordnung zum 

Gesundheitsgesetz die im Gesundheitsgesetz festgelegten Pflichten der Gesund-

heitsfachpersonen und der Betriebe des Gesundheitswesens konkretisieren und da-

mit grössere Auswirkungen auf die Berufsausübung der Gesundheitsfachpersonen 

und die Betriebsführung der bewilligungspflichtigen Einrichtungen und Dienste des 

Gesundheitswesens haben können, hat die Regierung mit Beschluss vom 13. Feb-

ruar 2017 (Prot. Nr. 11) das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit er-

mächtigt, zum Entwurf für eine Totalrevision der Verordnung zum Gesundheitsgesetz 

eine Anhörung bei den betroffenen Kreisen durchzuführen. Mit der Anhörung soll si-

chergestellt werden, dass die Bestimmungen der Verordnung praxistauglich ausge-

staltet sind. 

Am 16. Februar 2017 eröffnete das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesund-

heit das Anhörungsverfahren, welches bis zum 12. April 2017 dauerte. Insgesamt 

sind 45 Stellungnahmen eingegangen.  

Die Vorlage fand in der Anhörung positive Aufnahme. Viele Anhörungsteilnehmende 

schätzten die Möglichkeit, Stellung zum Entwurf für die Totalrevision der Verordnung 

zum Gesundheitsgesetz nehmen zu können. Grossmehrheitlich erklärten sich die 

Anhörungsteilnehmenden mit dem Revisionsentwurf einverstanden. Zu einzelnen 
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Punkten wurden Änderungsvorschläge eingebracht, denen nach Möglichkeit ent-

sprochen wurde. Einige Anhörende brachten die gleichen Anliegen vor, die sie be-

reits im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Gesundheitsgesetz geltend 

gemacht haben. Vereinzelt wurden auch nicht verordnungswürdige Anliegen einge-

bracht oder auf Aspekte hingewiesen, die auf Gesetzesstufe zu regeln oder bereits 

auf Bundesebene geregelt sind.  

2.2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen der Verordnung zum Ge-

sundheitsgesetz 

Art. 1 

Diese Bestimmung legt die Zuständigkeiten der Amtsstellen für die in Art. 5 und 7 

des Gesundheitsgesetzes dem Kanton übertragenen Aufgaben fest. Das Gesund-

heitsamt ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht einem andern Amt übertragen sind 

(Abs. 1). 

Neu wird in Abs. 1 die Zuständigkeit des Gesundheitsamts für Mitteilungen der vom 

Bundesrecht vorgegebenen Daten an das Medizinalberuferegister, das Psychologie-

beruferegister und das nationale Register für Gesundheitsfachpersonen (NAREG) 

festgelegt.  

Die in Abs. 2 und 3 festgelegten Zuständigkeiten entsprechen Art. 1 der geltenden 

Verordnung. Da der Schulbereich spezielles Know How erfordert, bleiben dafür wei-

terhin die für die jeweilige Schulstufe zuständigen Ämter zuständig. Die Zuständigkeit 

für die Sekundär- und Tertiärprävention verbleibt weiterhin beim Sozialamt.  

Im Unterschied zur geltenden Verordnung werden die Suchtbereiche wie beispiels-

weise Alkohol-, Drogen- und Spielsucht nicht mehr einzeln aufgeführt (Abs. 3). Art. 3 

des Suchthilfegesetzes (BR 500.800) definiert die Sucht umfassend. 

Der sich aufgrund der Arbeitsgesetzgebung und der Unfallversicherungsgesetzge-

bung ergebende Gesundheitsschutz wird im Kanton durch das Amt für Industrie, 

Gewerbe und Arbeit sichergestellt (Abs. 4).  

Art. 2 

Abs. 1 der Bestimmung entspricht Art. 2 der geltenden Verordnung. Um einen opti-

malen Informationsaustausch und eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen den 

kantonalen Stellen und den Gemeinden sicher zu stellen, werden die Gemeinde- und 

die Schulbehörden in Abs. 1 lit. a verpflichtet, eine für die Gesundheitsförderung und 
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Prävention auf Gemeinden- und Schulstufe zuständige Stelle zu bezeichnen. Selbst-

verständlich ist es den Gemeinden unbenommen, für beide Bereiche eine einzige 

Stelle zu bezeichnen.  

Gemäss lit. b haben die Gemeindebehörden bei der Wahrnehmung der ihnen oblie-

genden Aufgaben darauf zu achten, dass die von ihnen getroffenen Entscheide ge-

sundheitsverträglich sind, d.h. möglichst geringe negative Auswirkungen auf die Ge-

sundheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde zeitigen. Bei den Schul-

wegen beispielsweise ist darauf zu achten, dass sie nach Möglichkeit nicht direkt ent-

lang der Hauptstrassen angelegt werden, bei Zonenplanungen oder konkreten Bau-

vorhaben, dass die Geruchs- und Lärmbelästigungen für die Wohnbevölkerung mög-

lichst gering gehalten werden. Zur Gesundheitsförderung der Wohnbevölkerung kön-

nen auch verkehrsberuhigende Massnahmen beitragen.  

Abs. 2 der Bestimmung entspricht Art. 9 Abs. 1 der geltenden Ausführungsbestim-

mungen zur Organisation des Rettungswesens (BR 506.160) und konkretisiert die 

Anforderungen an das sanitätsdienstliche Konzept gemäss Art. 6 Abs. 3 des Ge-

sundheitsgesetzes. 

Art. 3 

Diese Bestimmung legt den spätesten Zeitpunkt der Gesuchseinreichung mit den 

vollständigen Unterlagen fest. Wird die Berufs- oder Betriebstätigkeit vor Ablauf die-

ser Frist ohne Vorliegen der entsprechenden Bewilligung aufgenommen, ist das Ge-

sundheitsamt gehalten, ein Strafverfahren wegen Ausübung einer Tätigkeit respekti-

ve Aufnahme des Betriebs ohne Bewilligung (vgl. Art. 64 Abs. 2 lit. a und Abs. 4 lit. a 

des Gesundheitsgesetzes) zu eröffnen. 

Inhaberinnen und Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung eines andern Kantons 

dürfen ihren Beruf während längstens 90 Tagen pro Kalenderjahr im Kanton Grau-

bünden in eigener fachlicher Verantwortung ausüben, ohne eine Berufsausübungs-

bewilligung einzuholen. Diese Personen müssen sich beim Gesundheitsamt melden, 

welches die Meldung ins Medizinalberuferegister einträgt (Art. 35 Abs. 2 des Medizi-

nalberufegesetzes, MedBG; SR 811.11).  

Art. 4 

Diese Bestimmung legt die Rahmenbedingungen für die bewilligungsfreie Berufs-

ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit unter der fachlichen Verantwortung 
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einer Gesundheitsfachperson fest.  

Gemäss lit. a kann die fachliche Verantwortung über Tätigkeiten von Ärztinnen und 

Ärzten ohne Berufsausübungsbewilligung, unabhängig ob diese in Aus- oder Weiter-

bildung oder in einem Anstellungsverhältnis stehen, nur von einer Person, die über 

einen Facharzttitel im gleichen Fachgebiet verfügt, wahrgenommen werden. Bei-

spielsweise kann eine Ärztin mit Facharzttitel Radiologie nur die fachliche Verantwor-

tung über einen Arzt im Fachgebiet Radiologie wahrnehmen, nicht aber über einen 

Arzt in einem anderen Fachgebiet.  

Lit. b legt in analoger Weise fest, dass die fachliche Verantwortung über die Tätigkeit 

der beaufsichtigten Person bei den übrigen Gesundheitsfachpersonen nur von einer 

Person mit dem gleichen Fachwissen wahrgenommen werden kann. Dieses Fach-

wissen kann nur durch die Tätigkeit im gleichen Beruf angeeignet werden. Beispiels-

weise kann eine Ergotherapeutin beziehungsweise ein Ergotherapeut nur die fachli-

che Verantwortung für die Tätigkeit einer Ergotherapeutin beziehungsweise eines 

Ergotherapeuten wahrnehmen. Dasselbe gilt entsprechend auch im Verhältnis zwi-

schen Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen. Die fachliche Verantwortung für die 

Tätigkeit einer Dentalhygienikerin kann nur eine Dentalhygienikerin wahrnehmen, 

nicht aber ein Zahnarzt.  

Abs. 2 verlangt, dass die die Verantwortung wahrnehmende Person über eine kanto-

nale Berufsausübungsbewilligung verfügt. Die entsprechende Person unterliegt damit 

nicht nur den allgemeinen Pflichten der Gesundheitsfachpersonen gemäss Art. 27 ff. 

des Gesundheitsgesetzes, sondern auch den zusätzlichen Pflichten für Bewilligungs-

inhaberinnen und -inhabern gemäss Art. 37 ff. des Gesundheitsgesetzes.  

Art. 5 

Diese Bestimmung legt in Konkretisierung von Art. 14 Abs. 1 lit. b zweiter Satz des 

Gesundheitsgesetzes fest, dass es in der Kompetenz der pflegebedürftigen Person 

liegt zu entscheiden, ob ihr eine Person nahe steht. Bei urteilsunfähigen pflegebe-

dürftigen Personen richtet sich die Entscheidungskompetenz nach den Art. 374 bis 

381 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210). 

Art. 6 

Dieser Artikel nimmt gestützt auf Art. 14 Abs. 3 des Gesundheitsgesetzes die Atlas-

logie und die Craniosacraltherapie vom Verbot der Vornahme von Manipulationen an 
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der Wirbelsäule ohne Bewilligung aus.  

Art. 7  

Diese Bestimmung konkretisiert Art. 14 Abs. 1 lit. h des Gesundheitsgesetzes. Als 

Verrichtungen an den Zähnen oder in der Mundhöhle gelten alle Behandlungsschritte 

in der Mundhöhle. Entsprechend sind auch die Anfertigung und Anpassung von funk-

tions-prothetischen Rekonstruktionen in der Mundhöhle sowie die professionelle 

Zahnreinigung ohne Berufsausübungsbewilligung als Zahnarzt oder als Dentalhygie-

nikerin nicht zulässig. Damit wird klargestellt, dass Zahntechnikerinnen und Zahn-

techniker keine Verrichtungen in der Mundhöhle oder an den Zähnen vornehmen 

dürfen. Das Bleaching ist von dieser Bestimmung nicht erfasst.  

Art. 8 

Dieser Artikel konkretisiert die im Rahmen des revidierten Medizinalberufegesetzes 

(Art. 33a MedBG) neu eingeführte persönliche Bewilligungsvoraussetzung der not-

wendigen Kenntnisse einer Amtssprache (vgl. Botschaft Totalrevision des Gesund-

heitsgesetzes, Heft Nr. 4/2016-2017, S. 145). Unter Berücksichtigung des Grundsat-

zes der Verhältnismässigkeit erachtet die Regierung das Erfordernis der notwendi-

gen Sprachkenntnisse bei Vorliegen von Kenntnissen gemäss dem europäischen 

Referenzrahmen Niveau B2 (selbstständige Sprachverwendung) als erfüllt. Dieses 

Niveau garantiert, dass die betreffende Person sowohl die Hauptinhalte komplexer 

Texte zu konkreten und abstrakten Themen als Fachdiskussion im eigenen Spezial-

gebiet versteht. Personen, die ihre Aus- und Weiterbildung nachweislich mehrheitlich 

in einer Amtssprache des Kantons absolviert haben, haben die Sprachkenntnisse 

nicht auszuweisen. 

Art. 9 

Die Bestimmung entspricht dem geltenden Art. 25a der Verordnung. 

Abs. 1 lit. a bis d regeln die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine 

Apothekerin oder ein Apotheker ohne ärztliche Verschreibung Impfungen ausführen 

darf. 

Apothekerinnen und Apotheker dürfen lediglich Personen impfen, die mindestens 16 

Jahre alt sind und kein besonderes lmpfrisiko aufweisen (lit. c und d). Sie haben dies 

vor der Vornahme der Impfung abzuklären. Während die Erfüllung der Altersgrenze 

mittels Vorweisen eines Ausweises leicht überprüft werden kann, bedarf es für die 
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Beurteilung des Gesundheitszustands entsprechender Fähigkeiten. Lit. b setzt in 

diesem Sinn voraus, dass die Apothekerinnen und Apotheker für die Vornahme von 

Impfungen eine schweizerisch anerkannte spezifische Impfausbildung absolviert ha-

ben. Gemäss dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Art. 9 lit. f des Medizinalbe-

rufegesetzes haben Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Pharmazie 

künftig unter anderem Aufgaben zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit sowie 

zur Verhütung von Krankheiten zu übernehmen und die entsprechenden Kompeten-

zen, insbesondere bei Impfungen, zu erwerben. Für Absolventinnen und Absolventen 

des Studiums der Pharmazie, welche die Impfkenntnisse im Studium erworben ha-

ben, ist selbstredend die Absolvierung der spezifischen Impfausbildung nicht erfor-

derlich. Der Entscheid, ob eine Impfung möglich ist, kann in der Regel ohne körperli-

che Untersuchung gefällt werden. Kommen Apothekerinnen oder Apotheker zum 

Schluss, dass eine solche notwendig ist, muss die Patientin oder der Patient einer 

Ärztin oder einem Arzt zugewiesen werden. 

In Abs. 2 werden diejenigen Impfungen aufgelistet, die von den Apothekerinnen und 

Apothekern ohne ärztliche Verschreibung verabreicht werden dürfen. Es sind dies 

Iangjährig erprobte Totimpfstoffe, deren Verwendung in der Regel unproblematisch 

ist und in aller Regel geringfügige Nebenwirkungen auslöst. Die Verwendung von 

Lebendimpfstoffen wie z.B. derjenige gegen Masern ist hingegen weiterhin der ärztli-

chen Verabreichung vorbehalten. 

Der Entscheid, ob eine Impfung gegen Hepatitis A und/oder B möglich und notwen-

dig ist, ist vielschichtiger als bei Grippe und FSME. In Bezug auf Hepatitis A kommt 

hinzu, dass diese heutzutage eine Reiseimpfung darstellt, weshalb hier ergänzend 

eine reisemedizinische Beratung angezeigt ist, bei der neben dem Gesundheitszu-

stand der zu impfenden Person auch die Verhältnisse im entsprechenden Reiseland 

zu berücksichtigen sind. Aus diesen Gründen soll bei der Hepatitisimpfung die erste 

Dosis durch eine Ärztin oder einen Arzt injiziert werden. Nach der Erstimpfung sind 

Folgeimpfungen nötig, damit sich der angestrebte Schutz über mehrere Jahre, mög-

lichst lebenslang, entfalten kann. Durch das neue Angebot von Folgeimpfungen in 

Apotheken sollen entsprechende Impflücken abgebaut oder vermieden werden. Wel-

che Impfstoffe im konkreten Fall verwendet werden, obliegt dem Entscheid der Apo-

thekerin oder des Apothekers. Diese haben sich an den Empfehlungen von Swiss-

medic und des BAG zu orientieren. 
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Damit der Kanton Kenntnis über die Impftätigkeit der Apothekerinnen und Apotheker 

erhält, wird in Abs. 3 eine entsprechende Meldepflicht statuiert. 

Art. 10 

Leistungsbezügerinnen und Leistungsbezüger in Betrieben des Gesundheitswesens 

müssen die Gewähr haben, dass pflegerische Verrichtungen nur durch entsprechend 

ausgebildetes Personal erfolgen (Abs. 1).  

Die Berufsgruppen, welche pflegerische Verrichtungen ausführen, werden den Grup-

pen Fachpersonal Pflege und Assistenzpersonal Pflege zugeordnet. Bei den Aus- 

und Weiterbildungsabschlüssen im Gesundheitswesen sind häufig Änderungen oder 

Anpassungen der Kompetenzniveaus zu verzeichnen, welche bezüglich ihrer Trag-

weite einer vertieften Abklärung bedürfen. Die Zuordnung der Berufe zu den Grup-

pen Fachpersonal beziehungsweise Assistenzpersonal Pflege erfolgt daher zweck-

mässigerweise in einer Liste des Gesundheitsamts. Praxisnahe Anpassungen sind 

dadurch kurzfristiger möglich (Abs. 2). 

Die in der Liste vorgenommene Zuordnung "Fach- und Assistenzpersonen" ist auch 

für die Berechnung des notwendigen Personalbestandes von Bedeutung (Abs. 2).  

Da der Umfang des Ausbildungsgangs bei ausländischen Diplomen nicht ohne weite-

res ersichtlich ist, bedürfen diese Diplome der Anerkennung durch das Schweizeri-

sche Rote Kreuz (SRK) (Abs. 3). 

Art. 11 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 13a Abs. 1 und 2 der geltenden Verordnung.  

Im Gegensatz zu Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen bestehen für Spitäler 

keine allgemein anerkannten Bemessungsgrundlagen bezüglich der zu erfüllenden 

quantitativen und qualitativen Anforderungen an den Personalbestand. Abs. 1 legt 

entsprechend im Sinne einer allgemein gehaltenen Vorgabe fest, dass der Stellen-

plan der Spitäler, Kliniken und Geburtshäuser so ausgerichtet sein muss, dass eine 

angemessene medizinische Behandlung, Pflege und Betreuung der Patientinnen und 

Patienten gewährleistet ist.  

Bei den Ausbildungsvorgaben wird den Spitälern und Kliniken der gleiche Anteil an 

Ausbildungs- und Praktikumsplätzen vorgegeben wie den Diensten der häuslichen 

Pflege und Betreuung und den Pflegeheimen (Abs. 2).  
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Abs. 3 verpflichtet Spitäler und Kliniken entsprechend der Betriebsgrösse eine an-

gemessene Anzahl Weiterbildungsstellen für Assistenzärzte und -ärztinnen anzubie-

ten. Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiterbildung als Unterorganisation der 

Verbindung Schweizer Ärzte (FMH) regelt im Auftrag des Bundes die Weiterbildung 

zum Facharzt beziehungsweise zur Fachärztin. In diesem Rahmen legt das Institut in 

der Weiterbildungsordnung der FMH (www.fmh.ch/files/pdf18/wbo_d.pdf) die Aner-

kennungsvoraussetzungen für Spitäler als Weiterbildungsstätten fest und anerkennt 

die Weiterbildungsstellen der Spitäler. Die Anzahl der angebotenen Weiterbildungs-

stellen wird in den Leistungsvereinbarungen zwischen dem Gesundheitsamt und den 

Spitälern festgelegt. 

Art. 12  

Abs. 1 legt in Konkretisierung zu Art. 20 und 21 des Gesundheitsgesetzes fest, dass 

neben den medizinisch, pflegerisch oder geburtshilflich fachlich verantwortlichen 

Personen auch deren Stellvertretungen über die entsprechende kantonale Berufs-

ausübungsbewilligung verfügen müssen. Die Stellvertreterinnen beziehungsweise 

Stellvertreter handeln fachlich eigenverantwortlich. 

In Abs. 2 werden die Spitäler verpflichtet dafür zu sorgen, dass die bei ihnen tätigen 

Fachärztinnen und Fachärzte sich gemäss der Fortbildungsordnung des Schweizeri-

schen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (vgl. Art. 11) fortbilden. 

Art. 13  

Diese Bestimmung enthält in Ergänzung zum Bundesgesetz über die Krankenversi-

cherung (KVG; SR 832.10) Minimalvorgaben zur Strukturqualität.  

Unter der für die Erstbehandlung lebensbedrohlicher Zustände notwendigen Infra-

struktur sind beispielsweise Beatmungsapparaturen, Defibrillatoren oder gewisse 

Medikamente zu verstehen (Abs. 1 lit. a). Die Zufahrt für Ambulanzfahrzeuge muss 

jederzeit gewährleistet sein und darf dementsprechend auch nicht durch temporäre 

Hindernisse wie Baustellen oder Veranstaltungen versperrt werden (lit. b). Lit. c ist 

betriebsspezifisch umzusetzen. Im Sinne der Transparenz und der Nachvollziehbar-

keit wird in lit. d vorgegeben, dass die Art und Weise der Stellvertretung sowohl der 

Leitung der medizinischen, pflegerischen als auch der therapeutischen Bereiche 

schriftlich geregelt sein muss. Die Sicherstellung einer angemessenen Qualität be-

dingt für alle Betriebe die Anwesenheit einer diplomierten Pflegefachperson oder 

Fachperson Gesundheit auf jeder betriebenen Bettenstation rund um die Uhr (lit. e). 
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Abs. 2 betrifft den externen Notfall und ist nur auf Spitäler anwendbar. Unter Erreich-

barkeit rund um die Uhr ist zu verstehen, dass ein Anruf unverzüglich beantwortet 

wird und die für den jeweiligen Spitalbetrieb relevanten Personen und Dienstzweige 

innert nützlicher Frist erreicht werden können.  

Art. 14  

Dieser Artikel entspricht Art. 22a Abs. 2 der geltenden Verordnung. Auf Empfehlung 

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direk-

toren (GDK) werden die Spitäler verpflichtet, einen Qualitätsbericht gemäss der Qua-

litätsberichtsvorlage von H+ einzureichen. Wenn die Berichte schweizweit einheitlich 

erstellt werden, wird ein Vergleich der Spitäler untereinander möglich. 

Art. 15  

Art. 20 Abs. 1 lit. b des Gesundheitsgesetzes legt fest, dass die Spitäler dem von der 

Regierung bezeichneten anonymen Fehlermeldesystem angeschlossen sein müs-

sen. Da sich der Kanton seit 2012 an der Finanzierung beteiligt und der Nutzen eines 

anonymen Fehlermeldesystems grösser ist, wenn alle Spitäler und Kliniken dem 

gleichen System angeschlossen sind, wird, wie dies bereits in der Botschaft zum Ge-

sundheitsgesetz (B 2016-2017 S. 148) angedacht wurde, das Fehlermeldesystem 

CIRRNET als für alle Spitäler und Kliniken verbindlich festgelegt. 

Art. 16  

Die in Abs. 1 aufgelisteten räumlichen Anforderungen entsprechen Art. 14 Abs. 1 

lit. a der geltenden Verordnung. Ergänzend werden in der Bestimmung die zwei rele-

vanten Merkblätter der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen 

(www.hindernisfrei-bauen.ch) aufgeführt. 

In Pflegewohnungen werden pflegebedürftige Personen in den spezifischen Bedürf-

nissen älterer Menschen angepassten Grosswohnungen betreut, während Pflege-

gruppen Kleinstheimen entsprechen. Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner 

sind auch Pflegewohnungen bewilligungspflichtig. Eine Betriebsbewilligung ist auch 

dann erforderlich, wenn das Angebot nicht Bestandteil der regionalen Bedarfspla-

nung bildet und es nicht auf der Pflegeheimliste des Kantons aufgeführt wird. 

Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall Ausnahmen bewilligen (Abs. 2). Im Vorder-

grund stehen bestehende Institutionen, Pflegewohnungen oder Pflegegruppen, bei 

denen die Anforderungen gemäss Abs. 1 mit einem verhältnismässigen Aufwand 

http://www.hindernisfrei-bauen.ch/
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nicht vollumfänglich erfüllt werden können. 

Art. 17 

Die lit. a bis g entsprechen mehrheitlich Art. 15 Abs. 1 lit. a bis g der geltenden Ver-

ordnung. Lit. b wurde entsprechend der Anregung der Graubündner Zahnärztege-

sellschaft mit dem Erfordernis einer Heimzahnärztin oder eines Heimzahnarztes er-

gänzt. Neu wird in lit. c das Erfordernis der Berücksichtigung der freien Arztwahl der 

Bewohnerinnen und Bewohner durch den Betrieb statuiert. Lit. h der Bestimmung 

entspricht Art. 18 der geltenden Verordnung.  

Art. 18 

Mit diesem Artikel soll sichergestellt werden, dass die in diesen Betrieben tätigen 

Personen über die zur Aufgabenerfüllung notwendigen beruflichen Qualifikationen 

verfügen.  

Abs. 1 lit. a entspricht der heutigen Regelung in Art. 16 Abs. 1 lit. a der Verordnung. 

Die Anforderungen an eine vom Gesundheitsamt anerkannte Ausbildung als Heimlei-

ter beziehungsweise Heimleiterin entsprechen dem Ausbildungslehrgang "Instituti-

onsleitung in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen", welcher das Bran-

chenwissen in Gerontologie im Umfang von 50 Lektionen beinhaltet.  

Lit. b entspricht Art. 16 Abs. 1 lit. b der geltenden Verordnung. Weiterbildungen im 

Führungsbereich auf der Stufe der Teamleitung (300 Lernstunden) werden bei-

spielsweise vom Verband Heime und Institutionen der Schweiz (Curaviva) und vom 

Weiterbildungszentrum für Pflegeberufe (Careum) angeboten. 

Die fachliche Begleitung in einer Langzeitinstitution setzt ebenfalls eine gerontologi-

sche Weiterbildung voraus. Für die Anerkennung der entsprechenden Weiterbildung 

durch das Gesundheitsamt sind folgende Inhalte (mindestens 160 Lernstunden) not-

wendig:  

• Altersbilder und ihre Auswirkungen  

• Lebensphase Alter: Kritische Lebensereignisse und Copingstrategien  

• Biographiearbeit: Möglichkeiten, Grenzen biographieorientierter Pflege  

• Alltagsgestaltung mit alten Menschen in der Langzeitpflege  

• Pflege und Begleitung von dementen Menschen  

• Pflege und Begleitung von depressiven Menschen  

• Der sterbende Mensch: Palliativ Care, Schmerzmanagement, Angehörige, 
ethische und rechtliche Aspekte zur Sterbehilfe  
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• Kommunikation und Konfliktlösung  

Lit. c entspricht der geltenden Regelung in Art. 16 Abs. 1 lit. e der Verordnung. Der 

Personalbestand in der Pflege und Betreuung muss auf die Pflege- und Betreuungs-

bedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt sein. Um die qualitativen 

Anforderungen an eine angemessene Pflege und eine ausreichende fachliche Be-

gleitung des Assistenzpersonals sicherzustellen, wird der Anteil des Fachpersonals 

Pflege auf 40 Prozent des minimal erforderlichen Personals des Fachbereichs Pflege 

und Betreuung festgelegt. Die Leiterin des Fachbereichs Pflege wird mit demjenigen 

Anteil eingerechnet, den sie für die direkte Pflege aufwendet. Im Minimum hat der 

Bestand des Fachpersonals Pflege, um rund um die Uhr die Pflege und Betreuung 

durch Fachpersonal zu gewährleisten, unter Berücksichtigung der 365 Tage im Jahr, 

der Nacht- und Sonntagszeitzuschläge, der Ferienabwesenheiten, etc. 5.1 Stellen zu 

betragen.  

Lit. d wird gegenüber der geltenden Regelung in Art. 16 Abs. 1 lit. f und g der Ver-

ordnung angepasst. Der Prozentsatz des minimal erforderlichen Personals des 

Fachbereichs Pflege und Betreuung wird von 20 Prozent auf 15 Prozent reduziert. Im 

November 2016 wurde neu die Berufsprüfung Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege 

und Betreuung eingeführt. Mit der entsprechenden Ausbildung erlangen die Absol-

venten vertiefte Handlungskompetenzen. In der Bildungssystematik entspricht dies 

einem Abschluss auf der Tertiärstufe eidgenössischer Fachausweis (FA) Fach-

frau/Fachmann Langzeitpflege und Betreuung. Mit dieser neuen Berufsgruppe wer-

den in der Praxis zusätzliche Kompetenzen zur Verfügung stehen. Die Gesamtver-

antwortung für den Pflegeprozess kann nur von einer Pflegefachperson FH oder HF 

wahrgenommen werden, weil nur über diese Ausbildung das dazu notwendige 

Fachwissen erworben werden kann. Die Bezeichnung Pflegefachpersonal HF oder 

Pflegefachpersonal FH entspricht der heutigen Berufsbezeichnung diplomierte Pfle-

gefachperson. Die altrechtlichen Diplomausbildungen in Pflege und Betreuung gelten 

als gleichwertig. Pflegewohnungen und Kleinstheime müssen die Abdeckung von 

mindestens einem Dienst pro Tag durch eine Pflegefachperson FH oder HF erfüllen. 

Im Minimum sind dafür 1.7 Stellen notwendig. 

Abs. 2 entspricht sinngemäss Art. 17 Abs. 1 bis 5 der geltenden Verordnung. Der 

Stellenplan der Pflegeheime muss auf die Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit der 

Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt sein. Das zur Einstufung notwendige In-
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strument BESA (Bewohnerinnen-Einstufungs- und Abrechnungssystem) ermittelt den 

Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner pro Pflegestufe in Pflegeminuten. 

Für die Betreuung wird ein Zuschlag in Minuten pro Bewohner auf Basis des der Be-

treuungstaxe zugrunde liegenden durchschnittlichen zeitlichen Aufwands vorge-

nommen. Für die Qualitätssicherung, die Betreuung der Lernenden, für die so ge-

nannte nicht produktive Arbeitszeit sowie für die Kompensation des Nachtdienstes 

sind ebenfalls Zuschläge einzurechnen. Die Erläuterungen zum Richtstellenplan ge-

ben detaillierte Auskunft über die Berechnungsgrundlagen dieser Zuschläge. Das Er-

füllen des Richtstellenplans durch die Institutionen wird durch das Gesundheitsamt 

vierteljährlich überprüft. 

Art. 19 

Abs. 1 der Bestimmung entspricht Art. 17 Abs. 6 lit. a und b der geltenden Verord-

nung. 

Abs. 2 entspricht Art. 17 Abs. 7 der geltenden Verordnung. 

Art. 20  

Die Bestimmung entspricht Art. 19 der geltenden Verordnung. 

Art. 21  

Abs. 1 der Bestimmung entspricht Art. 20 Abs. 1 lit. b und c der geltenden Verord-

nung. 

Die Leiterin des Fachbereichs Pflege und Betreuung hat eine Weiterbildung in Pflege 

im Umfang eines Nachdiplomkurses oder eine gleichwertige modulare Weiterbildung 

nachzuweisen (lit. a). Nachdiplomkurse bieten unter anderem die Bildungsinstitute 

WEG (Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe, Aarau), BGS (Bildungszentrum 

Gesundheit und Soziales Graubünden, Chur) und der SBK (Schweizerischer Berufs-

verband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) an.  

Die Einsatzleiterin muss neben dem Abschluss als Pflegefachperson HF/FH eine 

Weiterbildung im Führungsbereich auf der Stufe Teamleitung sowie eine Schulung 

zur Abklärung des Bedarfs an Pflege und Betreuung nachweisen (lit. b).  

Die Leitung des Fachbereichs Pflege und Betreuung wie auch die Funktion der Ein-

satzleiterin kann durch mehrere Personen wahrgenommen werden. Voraussetzung 

hierfür ist, dass jede dieser Personen über die dazu notwendigen Voraussetzungen 
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verfügt. 

In Ausnahmesituationen, besonders in Randregionen, wo die Personalgewinnung 

zunehmend problematischer wird, muss das Gesundheitsamt die Möglichkeit haben, 

hinsichtlich der Anforderungen an die Weiterbildung der Leiterin des Fachbereichs 

Pflege und Betreuung sowie der Einsatzleiterin individuelle Lösungen bewilligen kön-

nen (Abs. 2). Die Ausnahmen sind zu befristen. 

Art. 22  

Die Bestimmung entspricht Art. 21 Abs. 1 lit. d und e der geltenden Verordnung. 

Analog zu den Pflegeheimen wird in der Verordnung auch die von den Diensten der 

häuslichen Pflege und Betreuung mit Leistungsauftrag anzubietende Anzahl an Aus-

bildungs- und Praktikumsplätzen festgeschrieben.  

Art. 23  

Mit dieser Bestimmung werden in Konkretisierung von Art. 24 des Gesundheitsge-

setzes die Gewerbsmässigkeit des Kranken- und Verunfalltentransports (Abs. 1 und 

2) sowie die freie Arzt- und Spitalwahl im Zusammenhang mit dem Kranken- und 

Verunfalltentransport definiert (Abs. 3). 

Der Bewilligungspflicht unterstellt ist nur der gewerbsmässige Transport von Kranken 

und Verunfallten (Primär- und/oder Sekundärtransporte), die während des Transports 

eine medizinische Betreuung benötigen oder liegend transportiert werden müssen 

(Abs. 1). Als gewerbsmässig gelten Kranken- und Verunfalltentransporte, wenn sie 

berufsmässig oder gegen Entgelt erfolgen (Abs. 2). Gewerbsmässige Transporte von 

liegenden verunfallten oder kranken Personen ohne vitale Bedrohung führen neben 

den Rettungsdiensten beispielsweise auch Bergbahnen und Taxiunternehmen durch. 

Gemäss Abs. 3 ist die freie Arzt- und Spitalwahl auch dann erfüllt, wenn die kranke 

oder verunfallte Person einer Organisation übergeben wird, die sie zur gewünschten 

Ärztin beziehungsweise zum gewünschten Arzt oder Spital führt. Es besteht keine 

Verpflichtung, dass die kranke oder verunfallte Person aufgrund der freien Arzt- und 

Spitalwahl direkt dem gewünschten Arzt oder Spital zugeführt werden muss.  

Art. 24 

Abs. 1 entspricht Art. 11 Abs. 1 lit. a der geltenden Ausführungsbestimmungen zur 

Organisation des Rettungswesens (BR 506.160). Ist ein Betrieb, der strassengebun-
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dene Rettungen durchführt, vom Interverband für Rettungswesen (IVR) zertifiziert, 

wird die Bewilligung ohne weitere Auflagen erteilt.  

Die lit. a bis c konkretisieren die Bewilligungsvoraussetzungen für Betriebe ohne An-

erkennung des IVR. Für kleine Rettungsdienste und Ambulanzstützpunkte ist die Er-

füllung aller Richtlinien des IVR aus finanziellen und personellen Gründen nicht zu 

vertreten. Um die individuell unterschiedlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten 

der kleinen Rettungsdienste und Ambulanzstützpunkte angemessen berücksichtigen 

zu können, werden die von ihnen zu erfüllenden Strukturqualitätsvoraussetzungen 

allgemein formuliert. Bei den Transportdiensten der Bergbahnen beispielsweise ist 

für den Transport von liegenden Patienten ohne vitale Gefährdung für kurze Distan-

zen (insbesondere zur nahegelegenen Arztpraxis) ein Fahrzeug mit einer reduzierten 

Ausrüstung sowie einer Festhalteeinrichtung für den Rettungsschlitten beziehungs-

weise die Bahre ausreichend. Solche Transporte sind durch den Pistenpatrouilleur 

oder eine vergleichbar ausgebildete Person zu begleiten. 

Art. 25 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 10 Abs. 3 und 4 der geltenden Ausführungsbe-

stimmungen zur Organisation des Rettungswesens.  

Art. 26 

Die vorliegende Bestimmung stellt klar, dass die gemäss Art. 27 des Gesundheitsge-

setzes zu wahrenden Patienteninteressen sich auf den gesundheitlichen Aspekt be-

schränken. 

Art. 27 

Diese Bestimmung definiert, welche Todesfälle nicht natürlich oder unklar im Sinne 

von Art. 36 Abs. 1 lit. b des Gesundheitsgesetzes sind und daher unverzüglich der 

Polizei zu melden sind. Die Definition ist weit gefasst. Im Sinne der Rechtssicherheit 

ist es angezeigt, sämtliche aussergewöhnlichen Todesfälle durch die Strafbehörden 

untersuchen zu lassen.  

Art. 28 

Diese Bestimmung konkretisiert Art. 37 Abs. 1 lit. b des Gesundheitsgesetzes. Das 

Bundesrecht (Art. 40 lit. b MedBG, Art. 27 lit. b des Psychologieberufegesetzes 

[PsyG; SR 935.81], Art. 16 des Gesundheitsberufegesetzes [GesBG; SR 811.21]) 

enthält keine Regelung bezüglich Inhalt und Umfang der Fortbildungspflicht. Auch 
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das bundesrechtliche Verordnungsrecht enthält keine Präzisierung der Fortbildungs-

pflicht. Diese Lücke wird mit der vorliegenden Bestimmung behoben. 

Die Fortbildung bezweckt den Erhalt und die Erweiterung der durch die Ausbildung 

beziehungsweise die berufliche Tätigkeit erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass praktisch alle Standesorganisationen und 

Berufsverbände des Gesundheitswesens über eigene Fortbildungsrichtlinien verfü-

gen. Vor der Festlegung der Dauer und des Umfangs der Fortbildung sind zweck-

mässigerweise die Berufsverbände und Standesorganisationen anzuhören. Anhand 

des Fachwissens der Berufsverbände und der Standesorganisationen erhält die Re-

gierung Hinweise bezüglich der Festlegung des dem Zweck der Fortbildung in den 

jeweiligen Berufen entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Umfangs der zu ab-

solvierenden Fortbildung. Die Festlegung erfolgt im Anhang zur Verordnung. (Abs. 

1). Der Anhang wird nach erfolgter Konsultation der Berufsverbände und Standesor-

ganisationen von der Regierung beschlossen.  

Aufgrund des Fachwissens der Standesorganisationen und Berufsverbände ist es 

angezeigt in der Verordnung vorzusehen, dass die Standesorganisationen und Be-

rufsverbände mit der Kontrolle der Einhaltung der Fortbildungspflicht beauftragt wer-

den können (Abs. 2). 

Art. 29 

Die Festlegung der Höhe der minimalen Deckungssumme für Medizinalpersonen und 

Gesundheitsfachpersonen entspricht gängiger Praxis der Kantone. 

Art. 30 

Abs. 1 der Bestimmung orientiert sich an der Notfalldienstvereinbarung des Bündner 

Ärztevereins aus dem Jahr 2006. Diese legt unter dem Kapitel "Aufgaben des Dienst-

arztes" die Einsatzbereitschaft der diensthabenden Ärztin beziehungsweise des 

diensthabenden Arztes fest. Danach ist die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr nach 

regionalem Dienstplan so zu gewährleisten, dass tagsüber innerhalb von fünf Minu-

ten und nachts innerhalb von zehn Minuten seit Alarmierung mit einem Motorfahr-

zeug zum Notfallort aufgebrochen werden kann. Gemäss den regionalen Dienstplä-

nen beginnt der Nachteinsatz um 20.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. 

Gemäss Abs. 2 hat die diensthabende Zahnärztin beziehungsweise der dienstha-

bende Zahnarzt bei einem Notfall den Aufenthaltsort so zu wählen, dass eine zahn-
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ärztliche Behandlung einer Patientin oder eines Patienten, wenn sich diese oder die-

ser in einem lebensbedrohlichen oder potentiell lebensbedrohlichen Zustand befindet 

und notfallmässig behandelt werden muss, innert einer Stunde durchgeführt werden 

kann. Siehe dazu die nachstehend wiedergegebene Interventionsstufe 1 der Richtli-

nien des Notfalldienstes der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO):  

Stufe 1: sofortige Behandlung innerhalb von 1 bis 3 Stunden bei lebensbedrohlichen oder potentiell 
Iebensbedrohlichen Zuständen, zum Beispiel: 

• Unfälle im Kiefer- Gesichtsbereich (wie: Frakturen von Kiefer, Alveolarkamm, Verletzungen 
der oralen Weichteile, unfallbedingte Luxation oder Totalluxation eines bleibenden Zahnes) 

• Postoperative orale Blutungen, welche durch den Patienten nicht kontrolliert werden können 
• Starker Trismus (Kieferklemme) 
• Erhebliche und rasch progrediente orofaziale Schwellungen 
• Schwere medizinische Komplikationen nach zahnärztlichen Eingriffen (wie: Fieber, Schüttel-

frost, Exanthem) 
• Schwere medizinisch bedingte Komplikationen nach zahnärztlichen Eingriffen (wie: dentogene 

Infekte bei Diabetikern) 

In allen übrigen Notfällen gelten für die Durchführung der Behandlung die Interventi-

onsstufen 2 beziehungsweise 3 des SSO-Notfalldienstes:  

Stufe 2: Behandlungen innerhalb von 6 bis 12 Stunden bei starken Schmerzen oder Blutungen, zum 
Beispiel: 

• Starke Zahn- und Gesichtsschmerzen, welche nicht durch Beratung und Selbsthilfe kontrolliert 
werden können 

• Postoperative Blutungen, welche durch den Patienten kontrolliert werden können 
• Orale Infektionen ohne systemischen Effekt (dental, parodontal, gingival) 

Stufe 3: Behandlung nach Absprache bei subjektiven Notfällen, welche den Patienten sozial bzw. psy-
chisch belasten, zum Beispiel: 

• Scharfe Frakturkanten 
• Frontzahnfraktur mit kosmetischer Beeinträchtigung 
• Fraktur oder Verlust von prothetischem Ersatz 
• Störende kieferorthopädische Bögen und Apparaturen 

Art. 31 

Die öffentlichen Spitäler werden in Art. 6 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes definiert 

(KPG; BR 506.000). 

Art. 32 

In Konkretisierung von Art. 40 des Gesundheitsgesetzes wird in dieser Bestimmung 

festgelegt, dass sich der Inhalt der Schutzpflichten im Einzelfall nach den Gefähr-

dungsmöglichkeiten, die gleichzeitig auch den Rahmen der notwendigen ökonomi-

schen, organisatorischen, technischen und sonstigen Sicherheitsvorkehrungen ab-

stecken, bestimmt. Mit anderen Worten sind Massnahmen zu treffen, die individuell 

auf den Patienten beziehungsweise die Patientin zugeschnitten sind und seinem be-

ziehungsweise ihrem Gefährdungspotential entsprechen. 

  



  18 

 

Art. 33 

Die Bestimmung definiert den Anspruch der Patienten auf angemessene Seelsorge 

gemäss Art. 49 Abs. 1 des Gesetzes (Abs. 1). Die Leistungserbringung und deren 

Finanzierung ist mittels Leistungsvereinbarungen zwischen den Betrieben und den 

Landeskirchen respektive den örtlichen Kirchgemeinden zu regeln (Abs. 2).  

Die Aufwendungen der Spitäler für die Spitalseelsorge der Landeskirchen gelten ge-

mäss Art. 18e Abs. 2 lit. e KPG als gemeinwirtschaftliche Leistungen. 

Art. 34 

Die Definition der palliativen Behandlung orientiert sich am Verständnis von "palliati-

ve gr". "palliative gr" ist der kantonale Fachverband für Palliative Care in Graubünden 

und verfügt über einen kantonalen Leistungsauftrag.  

Art. 35 

Gemäss Art. 75 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankhei-

ten des Menschen (EpG; SR 818.101) obliegt der Vollzug des Gesetzes, soweit nicht 

der Bund zuständig ist, den Kantonen. Mit der vorliegenden Bestimmung wird das 

Gesundheitsamt als kantonale Vollzugsbehörde bezeichnet. 

3. Anpassung von Verordnungen 

Im Zuge der Totalrevision der Verordnung zum Gesundheitsgesetz werden folgende 

Verordnungen angepasst: 

3.1 Verordnung über die Gebühren im Gesundheitsbereich (BR 500.100) 

Art. 6 

Gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. h des Gesundheitsgesetzes sind die Gemeinden für das 

Bestattungswesen zuständig. Dementsprechend liegt es auch in ihrer Zuständigkeit, 

die Bewilligungsgebühren beispielsweise für die Bewilligungen zur Exhumation vor 

Ablauf der Grabesruhe selber festzulegen. Die bestehende Bestimmung in der Ver-

ordnung über die Gebühren im Gesundheitsbereich ist damit aufzuheben.  
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3.2 Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Arzneimit-

tel und Medizinprodukte (Verordnung zum Einführungsgesetz zum HMG; BR 

500.510) 

Art. 9b 

Abs. 1 dieser Bestimmung entspricht Art. 36 der geltenden Verordnung zum Ge-

sundheitsgesetz. Für die Versorgung mit Medikamenten ist die telefonische Erreich-

barkeit des Apothekers oder der Apothekerin rund um die Uhr sowie die Sicherstel-

lung der Medikamentenabgabe innert 30 Minuten wichtig.  

In Ausführung von Art. 19a Abs. 2 EGzHMG (BR 500.500) wird in Abs. 2 der Begriff 

"nahe beieinander liegende Apotheken" definiert. Nahe beieinander liegen zwei Apo-

theken, wenn die kürzeste Distanz von einer Apotheke zur anderen auf öffentlichen 

Strassen nicht mehr als 15 Kilometer beträgt. Damit wird die bisherige Praxis des 

Gesundheitsamts weitergeführt. Die Formulierung ermöglicht, dass die Apotheken in 

Bonaduz und Domat/Ems, in Landquart und Maienfeld, in Ilanz und Flims, in Davos 

und Klosters, in St. Moritz, Pontresina und Samedan den Notfalldienst weiterhin ge-

meinsam wahrnehmen können. 

Art. 9c 

Der Begriff Ortschaften wird zweckmässigerweise nach dem jeweils aktuellen Ort-

schaftenverzeichnis des Bundesamts für Statistik definiert (www.bfs.admin.ch). 

Art. 9d 

Die Bestimmung entspricht Art. 35 der geltenden Verordnung zum Gesundheitsge-

setz. 

3.3 Verordnung über die Amtsärzte und Amtsärztinnen (BR 502.100) 

Art. 7 Abs. 4 

Diese Bestimmung wird von Art. 8 der geltenden Verordnung über das Bestattungs-

wesen übernommen (BR 508.100). 

3.4 Verordnung zum Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der 

Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen (Verordnung 

zum Krankenpflegegesetz; BR 506.060) 

Art. 8a Abs. 1, Art. 11d Abs. 1, Art. 25a Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 

Die Absätze dieser Artikel werden in Bezug auf den Verweis auf die Bestimmungen 
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dieser Verordnung angepasst. 

Art. 11 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1 

Die Bestimmungen entsprechen geltendem Recht und enthalten keine materielle Än-

derung. Sie werden dahingehend vereinfacht, als dass auf die Aufzählung von Lite-

ras verzichtet und stattdessen der Begriff "kostenwirksame Auflagen" verwendet 

wird. 

Art. 31cbis und ter 

Diese Bestimmungen regeln in Ausführung von Art. 34a Abs. 4 des Krankenpflege-

gesetzes die Einzelheiten der Datenbearbeitung durch die zentrale Koordinations-

stelle, insbesondere Art, Umfang, Zugriffsberechtigung, Aufbewahrungsdauer, Wei-

tergabe und Löschung der Daten. 

Die Dauer der Zugriffsberechtigung ist für das Gesundheitsamt, die Leitung der Ko-

ordinationsstelle und für den Disponenten beziehungsweise die Disponentin der Ko-

ordinationsstelle unterschiedlich beschränkt (Art. 31cbis Abs. 3). Das Gesundheitsamt 

benötigt die Personendaten insbesondere zur Wahrnehmung der Aufsicht, beispiels-

weise zur Abklärung des Sachverhalts bei einer Anzeige wegen eines verweigerten 

oder nicht vorgenommenen Rettungseinsatzes oder im Falle einer Anzeige in Bezug 

auf einen mangelhaften angeordneten Rettungseinsatz. Die Leitung als auch der 

Disponent der Koordinationsstelle benötigen die Zugriffsberechtigung, um für allfälli-

ge Rückfragen in einem Fall das Gespräch nochmals abhören zu können. 

Die Aufbewahrungsdauer gemäss Art. 31cter Abs. 3 richtet sich nach den bundes-

rechtlichen Verjährungsfristen. 

3.5 Ausführungsbestimmungen zur Organisation des Rettungswesens (BR 

506.160) 

Art. 2  

Rettungsdienste, die nicht in den Versorgungsauftrag der öffentlichen Spitäler einge-

bunden sind, können nicht jederzeit für Kranken- und Verunfalltentransporte einge-

setzt werden, weil sie beispielsweise nur zeitlich beschränkt während eines Events 

vor Ort oder im Kanton sind. Abs. 1 wird entsprechend konkretisiert, dass nur Ret-

tungsdienste, die in den Versorgungsauftrag der öffentlichen Spitäler eingebunden 

sind, von der Sanitätsnotrufzentrale 144 zu koordinieren und zu disponieren sind. 
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Art. 9 Abs. 1, 10, 11 und 12 

Diese Bestimmungen sind in die vorliegende Verordnung zum Gesundheitsgesetz 

überführt und damit aufzuheben. 

4. Aufhebung von Verordnungen  

Die geltende Verordnung zum Gesundheitsgesetz ist mit Inkrafttreten der vorliegen-

den Verordnung aufzuheben.  

Im Bereich des Bestattungswesens werden die Aufgaben mit dem neuen Gesund-

heitsgesetz den Gemeinden übertragen. Dementsprechend ist die geltende Verord-

nung über das Bestattungswesen aufzuheben. 

 

Gestützt auf die Erwägungen und auf Antrag des Departements für Justiz, Sicherheit 

und Gesundheit  

 

 

beschliesst die Regierung: 

 

1. Das Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden (Gesundheits-

gesetz) vom 2. September 2016 wird auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. 

 

2. Die beiliegende Totalrevision der Verordnung zum Gesundheitsgesetz wird ge-

nehmigt. 

 

3. Mitteilung unter Beilage der Verordnung zum Gesundheitsgesetz an die Stan-

deskanzlei zur Publikation im Amtsblatt des Kantons Graubünden und im Bünd-

ner Rechtsbuch, an das Gesundheitsamt und an das Departement für Justiz, Si-

cherheit und Gesundheit. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Die Präsidentin: Der Kanzleidirektor: 

  

B. Janom Steiner  Dr. C. Riesen 

 

 


